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B E S C H L U S S V O R L A G E 
 

  Vorlage-Nr.: B 03/0358 

201 - Kämmerei Datum: 29.08.2003 

Bearb. : Herr  Kriese Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

Az. :  X  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft 10.09.2003 
Stadtvertretung 30.09.2003 
 
Zustimmung zur Einrichtung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung  
auf der Haushaltsstelle 1300.95000 Freiwillige Feuerwehren / Feuerwachen, Planungs- 
und Baukosten 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Einrichtung einer weiteren außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für das Haus-
haltsjahr 2003 in Höhe von 235.000,00 EUR auf der Haushaltsstelle 1300.95000 -Freiw. Feu-
erwehren / Feuerwachen, Planungs- und Baukosten- wird gemäß § 84 Abs. 1 GO in Verbin-
dung mit § 82 Abs. 1 GO zugestimmt. 
Die Deckung erfolgt aus der Verpflichtungsermächtigung bei der Haushaltsstelle 6200.92790 
-Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge -allgemein-, Wohnungsbaudarlehen-.  
 
 
Sachverhalt 
 
Nach Mitteilung des Amtes Gebäudewirtschaft sind aufgrund unumgänglicher Nachträge  bei 
den Baugewerken keine Mittel mehr für die Ausschreibung der Landschaftsbauarbeiten ver-
fügbar. 
Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Ausschreibung der 
Außenanlagen vornehmen zu können. Zu den Außenanlagen zählen insbesondere die Zufahr-
ten für die Einsatzfahrzeuge und die gem. Baugenehmigung erforderlichen Stellplätze. 
Durch Leistungsverlagerungen in andere Gewerke sowie Übernahme von Leistungen durch 
die Freiwillige Feuerwehr (Rodung, Pflasteraufnahme etc.) werden für die Ausschreibung und 
Auftragserteilung der noch erforderlichen Arbeiten Mittel in Höhe von 235.000,00 EUR 
benötigt. 
 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 24.06.2003 bereits einer außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000,00 EUR zugestimmt. 
 
Anlage(n) 


